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Str. 48 1211

M:*/ Ratgeber für die Leser der „[ferner Woche"

grage 9: EBarurn ift bet öftliche Vusläufet bet Stocfborn-
fette, bie ©immenflub, fouin mit EBalb bemacbfen, toäbtenb bie

babinter liegenben unb höbet gelegenen Seite bet Vergfette
ftatf bematbet fitib?

Vntmort: 2ie Simmenflub mar ebemals ftart mit EBalb
bemacbfen, bag mart non ferne faum Seifen feben tonnte. 3m
Vuguft bes beigen ©ommers 1911 fcblug anläglicb eines nach

gut 10 EBocben langer Trocf'enbeit einfegenben ©emitters ber
Vlig in eine Sanne am öftticben Vbgang. 2er entftebenbe
Vranb griff auf ben EBalb über, tonnte aber infoige ber Un*
3ugängii(bfeit nicht geiöfcbt merben. Etacb einigen Sagen mar
ber ganse Ausläufer ein einsiges geuermeer, bas nachts fcfjau*
rigfcbön ins ßanb binausleucbtete, Verbrannte unb oft nocb glü*
benbe Vlätter unb ^»olateilcben mürben burib ben EBinb bis au
breigig Kilometer meit gemebt, fo bag man 3um ©cfmge ber
nieten ©rbinbetbäcber überall EBaffergefäge auf bie Säcber ftel=

len mugte. tfjunberte, ja taufenbe non geuermebrleuten maren
mebr als smei EBocben ununterbrochen mit ber Vetämpfung bes

geuers befcbäftigt, aber bie Söfctjarbeiten maren in biefen un*
3ugänglicben gelfen febr fcbmierig, unb man mugte ficb auf bas
rafcbe SIbbotsen unb Stufgraben non sugänglicberen ©teilen be*

fcbränfen, bis bann ber iangerfebnte ergiebige SRegen bas geuer
enblicb löfcfjte. Seither bat man Vnftrengungen gemalt, ben

Verg mieber 3U beroalben, aber mie man fiebt, mit febr gerin*
gern ©rfolg, ba bie burch feine EBurseln mebr gehaltene (Erbe
nach unb nach abgefcbroemmt morben ift.

grage 10: 3ft es mabt, bag bet Sügmoft beti EJlagen net-
birbt?

Vntmort: Vis ber Sügmoft noch mit Vensoat fteritifiert
mürbe, tarn es öfters nor, bag ficb empfinbiicbe Seute bamit

bén ERagen arg oerbarbeit unb fonftmie ©cbäbigungen baoon*
trugen, btacbbem aber bie cbemifcbe ©terilifation ber fonft ge=

funben Obftfäfte noiiftänbig nerbröngt morben ift burcb bas

eieftrifcbe unb anbere rein tecbnifdje Verfahren, ift ber Sügmoft
nicht mehr fcbäbticb, es fei benn, er merbe 3U fait genoffen.
Schreiber bies trintt fcbon feit 20 3abren Sügmoft unb bat noch

nicht bie geringften Etacbteile baoon getragen. VEes mit ERag!

gilt auch für ben gefunben einbeimifcben Sügmoft.
grage 11: SBie lüftet man am uorteilbafteften bie EBob-

ttung, bamit gleichseitig nicht 3U niel bet teuren unb rationierten
EBcitme oetloten geht?

Vntmort: ERan öffnet breimal im Sage, alfo morgens, mit*
tags unb abenbs fomeit mie nur möglich bie genfter für etma
fünf ERinuten. 3a biefer Seit tann ficb bie ßuft im Simmer er*

neuern, ohne bag EBänbe unb ERöbel merflicb abgefüblt mer*
ben. Etacb Schlügen ber genfter ift bann bie Temperatur mie*
ber rafcb auf ben gemünfcbten Stanb erhöbt. Sas ftunben*, ja
tagelange fiüften ber Simmer fühlt EBänbe, Vöben unb ERöbel

berart ab, bag es oft langes intenfioes Reisen erforbert, bis bie
Etäume mieber angenehm marm gemorben finb. Sas Offen*
halten oon fteinen glügelcben ber genfter ift ebenfaüs nicht febr
oorteitbaft, ba bie ftänbig einftrömenbe Kaltluft unb bie aus*
ftrömenbe EBarmluft niel EBärme oerbraucbt. Vus bem gleichen
©runbe ift auch bas Vbbicbten oon genftern unb Süren ratfam.

grage 12: SBie hält man bas Obft im Kellet möglichft lang
haltbat unb ftifch?

Vntmort: 2er KeEer fei eher fühl als marm. Sas Obft lege
man auf troctene' Sueben unb bebecte es leicht mit #oIsmoEe.
eingegriffenes Obft entferne man fogleicb. ©s fommt natürlich
auch auf bie Sorten an. ©ut baltbar finb ©auergrauech unb
alle Eteinettenforten.

Schlug oon Seite 1204: Sut Einführung bes militärifchen,
obligatotifrfjen Vorunterricbts.

gorberung bann jeboch faEen, ba man in ihr eine ©efäbrbung
bes ©efefees fab- So mürbe blog neu bie turnerifcbe Etefruten*
Prüfung eingeführt, unb ber Vunb begnügte ficb, bie freimiEige
görberung bes militärifchen Vorunterricbts gegenüber früher
in oermebrtem ERage su unterftüfeen.

SBelcbe Vflichten merben nun mit ber neuen ©efegesoor*
läge bem fchulentlaffenen 3üngling auferlegt? Ser militärifche
Vorunterricht foE folgenbe Kurfe umfaffen:
a) Sen turnerifchen Vorunterricht für bas 16., 17. unb 18.

Vltersjahr;
b) bie Kurfe für 3ungfcbügen für bas 17. unb 18. Etltersjabr;

c) ben ERiiitäroorturs für bie bienfttauglicf) Vefunbenen bes
19. Vttersjabres.

Vis Vnregung sur turnerifchen Vetätigung im oorbienft*
Pflichtigen Viter finben alljährlich obtigatorifche ßeiftungsprü*
fungen ftatt."

Sabei follen 3ur Teilnahme am turnerifchen Vorunterricht
nur jene 3ünglinge oerpflichtet merben, bie ficb an ben Sei*
ftungsprüfungen nicht über bie oorgefcbriebenen ERinbeftteiftun*
gen ausmeifen tönnen.

EBenn man basu bebenft, bag ein obligatorifcber 3ung=
fcbügertturs 6 Übungen au je 4 Stunben, alfo insgefamt 24
Stunben in Vnfprucb nehmen foil unb bag ber ERilitäroorturs
bes 19. Vttersjabres ficb über 60 Stunben erftrecten mirb, fo
mirb man sugeben müffen: Ser obtigatorifche militärifche Vor*
unterriebt ftellt burebaus teine übertriebenen gorberungen. 3m
©egenteil, man barf fie als recht befebeiben beseiebuen.

Sennocb mirb ba unb bort bie ©efefeesoortage mit heftig*
feit betämpft. ERan fpriebt baoon, ber Vunb mage ficb hier ein
Stecht an, bas ihm nicht sufomme; benn aEer Unterricht unb
aEe ©rsiebung ber 3ugenb fei Sache ber Kantone. ERan meeft
bas Schrectgefpenft bes „©ibgenöffifchen Turnoogtes", ber ben
gefamten Turnunterricht gleirfjfchalten möchte unb, mo bies alles
nicht oerfangen miE, befchmört man bie Eteligionsgefabr berauf
unb behauptet, ber obligatorifcbe, militärifche Vorunterricht 3er*
ftöre ©eift unb Seele. Ser Vlan, ben turnerifchen Vorunterricht
unb bie 3ungfcbüfeenfurfe ben Turn* unb Schiegoereinen 3U

übertragen, führt sum ©iraoanb, baburch merbe ber 3üngling
frübseitig sur Vereinsmeierei geführt.

Unb babei foEte hoch jebermann einfeben, bag es beute in
ber gamsen grage um roefenttich mehr geht, nämlich um bas
Veftehen ober Sticbtbefteben bes gansen fianbes. Ser militäri*
fche VorunterriElt mirb unb foE ein Teil ber törperlichen ©r=

tüchtigung unferes Voltes merben. Etur ein burch unb burch ge=

funbes, teiftungsfähiges Volt tarnt mitten in einem bis auf bie
gähne gerüfteten ©uropa hoffen 31t befteben. EBer bies nicht
glaubt, richte feine Vlicfe nach Etorben unb Süben. Sie ©r=

tenntnis, bag nur eine grünbliche, aEe umfaffenbe Körper*
bilbung ©runbtage eines tüchtigen leeres fein tann, haben fo*
mobl Seutfcblanb mie 3talien in bie Tat umgefegt unb menn
mir auch meiterhin unfere Unabhängigfeit mahren moEen, müf*
fen mir in erfter fiinie bafür forgen, bag unfere männliche 3u=
genb in törperlicher öinficht befähigt mirb, bas Vugerfte 3U Iei*
ften. ibart merben mug für fie EBunfch unb giet fein,
©in Veitrag su bem aEem mirb fein ber obligatorifcbe, mili*
tärifche Vorunterricht, ©s ift baber su hoffen, bag jeber oater*
länbifrf) benfenbe Schmeiser am 1. Sesember 1940 freubig unb
mit ooEften ttberseugung, Etotroenbigem sur Verroirfticbung 311

helfen, ein „3a" in bie Urne legt. —e—
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Frage 9: Warum ist der östliche Ausläufer der Stockhorn-
kette, die Simmensluh, kaum mit Wald bewachsen, während die

dahinter liegenden und höher gelegenen Teile der Bergkette
stark bewaldet sind?

Antwort: Die Simmensluh war ehemals stark mit Wald
bewachsen, daß man von ferne kaum Felsen sehen konnte. Im
August des heißen Sommers 1911 schlug anläßlich eines nach

gut 19 Wochen langer Trockenheit einsetzenden Gewitters der
Blitz in eine Tanne am östlichen Abhang. Der entstehende
Brand griff auf den Wald über, konnte aber infolge der Un-
zugänglichkeit nicht gelöscht werden. Nach einigen Tagen war
der ganze Ausläufer ein einziges Feuermeer, das nachts schau-

rigschön ins Land hinausleuchtete. Verbrannte und oft noch glü-
hende Blätter und Holzteilchen wurden durch den Wind bis zu
dreißig Kilometer weit geweht, so daß man zum Schutze der
vielen Schindeldächer überall Wassergefäße auf die Dächer stel-
len mußte. Hunderte, ja taufende von Feuerwehrleuten waren
mehr als zwei Wochen ununterbrochen mit der Bekämpfung des

Feuers beschäftigt, aber die Löscharbeiten waren in diesen un-
zugänglichen Felsen sehr schwierig, und man mußte sich auf das
rasche Abholzen und Aufgraben von zugänglicheren Stellen be-

schränken, bis dann der langersehnte ergiebige Regen das Feuer
endlich löschte. Seither hat man Anstrengungen gemacht, den

Berg wieder zu bewalden, aber wie man sieht, mit sehr gerin-
gem Erfolg, da die durch keine Wurzeln mehr gehaltene Erde
nach und nach abgeschwemmt worden ist.

Frage 10: Ist es wahr, daß der Süßmost den Magen ver-
dirbt?

Antwort: Als der Süßmost noch mit Benzoat sterilisiert
wurde, kam es öfters vor, daß sich empfindliche Leute damit

den Magen arg verdarben und sonstwie Schädigungen davon-
trugen. Nachdem aber die chemische Sterilisation der sonst ge-

funden Obstsäfte vollständig verdrängt worden ist durch das
elektrische und andere rein technische Verfahren, ist der Süßmost
nicht mehr schädlich, es sei denn, er werde zu kalt genossen.

Schreiber dies trinkt schon seit 20 Jahren Süßmost und hat noch

nicht die geringsten Nachteile davon getragen. Alles mit Maß!
gilt auch für den gesunden einheimischen Süßmost.

Frage 11: Wie kästet man am vorteilhaftesten die Woh-
nung, damit gleichzeitig nicht zu viel der teuren und rationierten
Wärme verloren geht?

Antwort: Man öffnet dreimal im Tage, also morgens, mit-
tags und abends soweit wie nur möglich die Fenster für etwa
fünf Minuten. In dieser Zeit kann sich die Luft im Zimmer er-

neuern, ohne daß Wände und Möbel merklich abgekühlt wer-
den. Nach Schließen der Fenster ist dann die Temperatur wie-
der rasch auf den gewünschten Stand erhöht. Das stunden-, ja
tagelange Lüften der Zimmer kühlt Wände, Böden und Möbel
derart ab, daß es oft langes intensives Heizen erfordert, bis die
Räume wieder angenehm warm geworden sind. Das Offen-
halten von kleinen Flügelchen der Fenster ist ebenfalls nicht sehr

vorteilhaft, da die ständig einströmende Kaltlüft und die aus-
strömende Warmluft viel Wärme verbraucht. Aus dem gleichen
Grunde ist auch das Abdichten von Fenstern und Türen ratsam.

Frage 12: Wie hält man das Obst im Keller möglichst lang
haltbar und frisch?

Antwort: Der Keller sei eher kühl als warm. Das Obst lege
man auf trockene Hürden und bedecke es leicht mit Holzwolle.
Angegriffenes Obst entferne man sogleich. Es kommt natürlich
auch auf die Sorten an. Gut haltbar sind Sauergrauech und
alle Reinettensorten.

Schluß von Seite 1204: Zur Einführung des militärischen,
obligatorischen Vorunterrichts.

Forderung dann jedoch fallen, da man in ihr eine Gefährdung
des Gesetzes sah. So wurde bloß neu die turnerische Rekruten-
Prüfung eingeführt, und der Bund begnügte sich, die freiwillige
Förderung des militärischen Vorunterrichts gegenüber früher
in vermehrtem Maße zu unterstützen.

Welche Pflichten werden nun mit der neuen Gesetzesvor-
läge dem schulentlassenen Jüngling auferlegt? Der militärische
Vorunterricht soll folgende Kurse umfassen:
a) Den turnerischen Vorunterricht für das 16., 17. und 18.

Altersjahr;
b) die Kurse für Iungschützen für das 17. und 18. Altersjahr:
c) den Militärvorkurs für die diensttauglich Befundenen des

19. Altersjahres.

Als Anregung zur turnerischen Betätigung im vordienst-
Pflichtigen Alter finden alljährlich obligatorische Leistungsprü-
fungen statt."

Dabei sollen zur Teilnahme am turnerischen Vorunterricht
nur jene Jünglinge verpflichtet werden, die sich an den Lei-
stungsprüfungen nicht über die vorgeschriebenen Mindestleistun-
gen ausweisen können.

Wenn man dazu bedenkt, daß ein obligatorischer Jung-
schützenkurs 6 Übungen zu je 4 Stunden, also insgesamt 24
Stunden in Anspruch nehmen soll und daß der Militärvorkurs
des 19. Altersjahres sich über 60 Stunden erstrecken wird, so
wird man zugeben müssen: Der obligatorische militärische Vor-
unterricht stellt durchaus keine übertriebenen Forderungen. Im
Gegenteil, man darf sie als recht bescheiden bezeichnen.

Dennoch wird da und dort die Gesetzesvorlage mit Heftig-
keit bekämpft. Man spricht davon, der Bund maße sich hier ein
Recht an, das ihm nicht zukomme: denn aller Unterricht und
alle Erziehung der Jugend sei Sache der Kantone. Man weckt
das Schreckgespenst des „Eidgenössischen Turnvogtes", der den
gesamten Turnunterricht gleichschalten möchte und, wo dies alles
nicht verfangen will, beschwört man die Religionsgefahr herauf
und behauptet, der obligatorische, militärische Vorunterricht zer-
störe Geist und Seele. Der Plan, den turnerischen Vorunterricht
und die Jungschützenkurse den Turn- und Schießvereinen zu
übertragen, führt zum Einwand, dadurch werde der Jüngling
frühzeitig zur Vereinsmeierei geführt.

Und dabei sollte doch jedermann einsehen, daß es heute in
der ganzen Frage um wesentlich mehr geht, nämlich um das
Bestehen oder Nichtbestehen des ganzen Landes. Der militäri-
sche Vorunterricht wird und soll ein Teil der körperlichen Er-
tüchtigung unseres Volkes werden. Nur ein durch und durch ge-
sundes, leistungsfähiges Volk kann mitten in einem bis auf die
Zähne gerüsteten Europa hoffen zu bestehen. Wer dies nicht
glaubt, richte seine Blicke nach Norden und Süden. Die Er-
kenntnis, daß nur eine gründliche, alle umfassende Körper-
bildung Grundlage eines tüchtigen Heeres sein kann, haben so-

wohl Deutschland wie Italien in die Tat umgesetzt und wenn
wir auch weiterhin unsere Unabhängigkeit wahren wollen, müs-
sen wir in erster Linie dafür sorgen, daß unsere männliche Iu-
gend in körperlicher Hinsicht befähigt wird, das Äußerste zu lei-
stem Hart werden muß für sie Wunsch und Ziel sein.
Ein Beitrag zu dem allem wird sein der obligatorische, mili-
tärische Vorunterricht. Es ist daher zu hoffen, daß jeder vater-
ländisch denkende Schweizer am 1. Dezember 1940 freudig und
mit vollsten Überzeugung, Notwendigem zur Verwirklichung zu
helfen, ein „Ja" in die Urne legt. —e—
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